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Satzung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Uni-
versität Klagenfurt 
 

Gemäß § 13 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Vertretung der Studierenden (Hochschülerin-
nen- und Hochschülerschaftsgesetz 1998 – HSG 1998) gibt sich die Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt mit Beschluss vom 25. Mai 2004 nachstehende 
Satzung (zuletzt geändert durch Beschluss vom 4. Dezember 2007):  

§ 1 Organe  

(1) Die Organe der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt sind: 

 a)  die Universitätsvertretung der Studierenden (im folgenden kurz Universitätsvertre-
tung genannt), 

 b)  die Studienvertretungen, 

 c)  die Wahlkommission.  

(2) Die Funktionsperiode aller Organe der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Uni-
versität Klagenfurt mit Ausnahme der Wahlkommission beginnt mit dem 1. Juli des Wahljahres 
und endet zwei Jahre danach mit dem 30. Juni. 

§ 2 Universitätsvertretung der Studierenden 

(1) Die Universitätsvertretung hat die ihr durch das Hochschülerinnen- und Hochschülerschafts-
gesetz übertragenen Aufgaben wahrzunehmen. Die Universitätsvertretung bestimmt die Richtli-
nien der Arbeit der bzw. des Vorsitzenden. Die Universitätsvertretung hat die Tätigkeit der bzw. 
des Vorsitzenden, der stellvertretenden Vorsitzenden sowie der Referentinnen und Referenten 
kontinuierlich zu kontrollieren. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder der Universitätsvertretung sind die Mandatarinnen und Manda-
tare oder bei Abwesenheit die von ihnen nominierten Ersatzmandatarinnen bzw. Ersatzmanda-
tare. 

(3) Weitere Mitglieder der Universitätsvertretung sind: 

 a)  die Vorsitzenden der Studienvertretungen mit beratender Stimme und Antragsrecht, 

 b)  die Referentinnen und Referenten der Universitätsvertretung mit beratender Stimme 
und Antragsrecht für die Angelegenheiten ihres Referats. 

§ 3 Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprecher  

(1) Die Mandatarinnen und Mandatare jeder wahlwerbenden Gruppe (Fraktion) haben zu Beginn 
der Funktionsperiode aus ihrer Mitte eine Fraktionssprecherin bzw. einen Fraktionssprecher zu 
wählen. Die Fraktionssprecherin bzw. der Fraktionssprecher nimmt alle Belange wahr, bei der der 
Fraktion ein Vorschlags- oder Entsendungsrecht zusteht. 
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(2) Die Funktion der Fraktionssprecherin bzw. des Fraktionssprechers endet mit Ablauf der Funk-
tionsperiode, mit dem Datum des Rücktritts oder mit dem Ausscheiden aus der Universitätsver-
tretung. Die Fraktionssprecherin bzw. der Fraktionssprecher kann mit einfacher Mehrheit der 
Mandatarinnen und Mandatare der Fraktion durch Neuwahl einer neuen Fraktionssprecherin 
bzw. eines neuen Fraktionssprechers ersetzt werden. 

(3) Für die Wahl einer Fraktionssprecherin bzw. eines Fraktionssprechers sind die Bestimmungen 
über die Wahl der bzw. des Vorsitzenden der Universitätsvertretung sinngemäß anzuwenden. Die 
Wahl der Fraktionssprecherinnen bzw. Fraktionssprecher hat in der ersten Sitzung nach der Kon-
stituierung der Universitätsvertretung zu erfolgen. 

(4) Abweichend von Abs. 2 und 3 gilt für wahlwerbende Gruppen, die nur über ein Mandat in der 
Universitätsvertretung verfügen, dass die jeweilige Mandatarin bzw. der jeweilige Mandatar 
automatisch die Funktion der Fraktionssprecherin bzw. des Fraktionssprechers ausübt. Die Funk-
tion endet in diesem Fall mit dem Ablauf der Funktionsperiode oder mit dem Ausscheiden aus 
der Universitätsvertretung. 

§ 4 Sitzungen der Universitätsvertretung 

(1) Die bzw. der Vorsitzende muss mindestens zweimal pro Semester eine ordentliche Sitzung 
der Universitätsvertretung einberufen. 

(2) Zwischen zwei ordentlichen Sitzungen müssen mindestens 14 Tage verstreichen. 

(3) Die bzw. der Vorsitzende muss innerhalb von fünf Werktagen ab erfolgter Zustellung eine 
außerordentliche Sitzung der Universitätsvertretung einberufen, wenn dies von mindestens 20 
v.H. der Mandatarinnen und Mandatare schriftlich unter Angabe der vorzusehenden Tagesord-
nungspunkte verlangt wird. Die Sitzung muss spätestens am siebenten Werktag nach der Einla-
dung durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden stattfinden (Datum des Poststempels). Die 
Einladung hat nach den Bestimmungen des § 5 Abs. 2 zu erfolgen. 

(4) Unterlässt die bzw. der Vorsitzende die ordnungsgemäße Einberufung einer außerordentli-
chen Sitzung, so sind die Antragstellerinnen bzw. Antragsteller berechtigt, nach Ablauf der Ein-
berufungsfrist selbst eine außerordentliche Sitzung der Universitätsvertretung einzuberufen. Die 
Einladung hat nach den Bestimmungen des § 5 Abs. 2 zu erfolgen. 

(5) An folgenden Tagen darf keine Universitätsvertretungssitzung stattfinden: 

a)  von 20. Dezember bis 10. Januar, 

b)  an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen, 

c)  eine Woche vor und nach dem Ostersonntag, 

d)  von 15. Juli bis 20. September. 

(6) Sitzungen der Universitätsvertretung während der lehrveranstaltungs- und prüfungsfreien 
Zeit können nur dann stattfinden, wenn die Einberufung unter Angabe von wichtigen Gründen 
von der einfachen Mehrheit der Mandatarinnen und Mandatare verlangt wird. Das entsprechen-
de Begehren der Mandatarinnen und Mandatare muss schriftlich vor der Einberufung erfolgen 
und ist der Einladung beizulegen. 



ÖH KLAGENFURT
Österreichische Hochschülerinnen- und 

Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt

avstrijska študentska organizacija, univerza celovec
austrian students union, university of klagenfurt

 

 

Seite 3 von 18 

 

Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
Körperschaft öffentlichen Rechts 
Universitätsstraße 65 – 67, A-9020 Klagenfurt 
Telefon: +43-463-2700-8800, Fax: +43-463-2700-8899 
eMail: servicecenter@oeh-klagenfurt.at, Website: www.oeh-klagenfurt.at 
Bankverbindung: Bank Austria, BLZ: 12000, Kontonummer: 78018909700 

§ 5 Einladung 

(1) Die Einladungen für ordentliche Sitzungen der Universitätsvertretung sind an alle Mitglieder 
der Universitätsvertretung mittels Einschreiben mindestens zehn Tage vor der Sitzung (Datum 
des Poststempels) abzusenden. Sie haben Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung zu enthalten. 

(2) Die Einladungen für außerordentliche Sitzungen der Universitätsvertretung sind mindestens 
fünf Tage vor der Sitzung (Datum des Poststempels) unter Angabe von Zeit, Ort und Tagesord-
nung mittels Einschreiben an die Mitglieder der Universitätsvertretung abzuschicken. 

(3) Die Mitglieder der Universitätsvertretung können schriftlich auf die Übermittlung von Sit-
zungseinladungen per Einschreiben verzichten. In diesem Fall hat die Einladung schriftlich, ge-
gebenenfalls auch elektronisch, zu erfolgen. Der Verzicht kann jederzeit widerrufen werden. Der 
Widerruf hat per Einschreiben oder Telefax zu erfolgen und wirkt sich nicht auf die Ordnungs-
mäßigkeit von bereits erfolgten Einladungen aus. 

§ 6 Tagesordnung 

(1) Der Tagesordnungsvorschlag wird von der bzw. dem Vorsitzenden oder bei deren bzw. dessen 
Verhinderung von deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter unter Berücksichtigung 
anhängiger Fragen und Probleme festgesetzt. 

(2) Jede Tagesordnung einer Sitzung der Universitätsvertretung hat mindestens die nachstehen-
den Punkte zu enthalten: 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 

2.  Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

3.  Wahl einer Schriftführerin bzw. eines Schriftführers 

4.  Genehmigung der Tagesordnung 

5.  Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

6.  Bericht des Vorsitzes 

7.  Bericht der Vorsitzenden der Studienvertretungen 

8.  Bericht der Referentinnen und Referenten 

9.  Allfälliges 

(3) Auf Verlangen einer Mandatarin bzw. eines Mandatars müssen zusätzliche Tagesordnungs-
punkte in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn sie spätestens 48 Stunden vor Sit-
zungsbeginn nachweislich im ÖH-Sekretariat eingelangt sind. 

(4) Ergänzungen der Tagesordnung, die weniger als 48 Stunden vor dem Sitzungsbeginn einge-
bracht wurden, sind unter dem Tagesordnungspunkt „Genehmigung der Tagesordnung“ zu be-
handeln. 

(5) Als Änderungen gelten die Ergänzung der Tagesordnung sowie Absetzung und Umreihung 
von Tagesordnungspunkten. 
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§ 7 Sitzungsteilnahme 

(1) An den Sitzungen der Universitätsvertretung haben die Mandatarinnen und Mandatare der 
Universitätsvertretung, die Vorsitzenden der Studienvertretungen, die Referentinnen und Refe-
renten teilzunehmen. 

(2) Auf Beschluss der Universitätsvertretung können Sachverständige oder Auskunftspersonen zu 
den jeweiligen Tagesordnungspunkten mit beratender Stimme beigezogen werden. 

(3) Die Sitzungen der Universitätsvertretung sind öffentlich, sofern diese nicht mit einfacher 
Mehrheit beschließt, dass der Verhandlungsgegenstand vertraulich zu behandeln ist. Die ge-
wählten Mandatarinnen und Mandatare der Universitätsvertretung sowie deren Ersatzmandata-
rinnen bzw. Ersatzmandatare dürfen von der Sitzungsteilnahme nicht ausgeschlossen werden. 

(4) Für die Beschlussfähigkeit der Sitzung der Universitätsvertretung ist die Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Für die Wahl der bzw. des 
Vorsitzenden und deren bzw. dessen Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern gilt § 24 Abs. 1 HSG 
1998. 

(5) Die Mandatarinnen und Mandatare, können sich bei Sitzungen nur durch Ersatzpersonen, die 
dem jeweiligen Wahlvorschlag zu entnehmen sind, vertreten lassen (§ 47 Abs. 2 HSG 1998). Die 
Bekanntgabe einer ständigen Ersatzperson ist in jeder Sitzung der Universitätsvertretung mög-
lich. Auch die spätere Bekanntgabe einer anderen Ersatzperson ist zulässig. 

(6) Mandatarinnen und Mandatare können sich für die, gegebenenfalls verbleibende, Dauer einer 
Sitzung von anderen Ersatzpersonen, die dem jeweiligen Wahlvorschlag zu entnehmen sind, 
vertreten lassen. In diesem Fall hat die Stimmübertragung mündlich während der Sitzung oder 
gemäß den Bestimmungen des § 47 Abs. 3 HSG 1998 mittels einer gerichtlich, notariell oder 
durch die bzw. den Vorsitzenden der Wahlkommission beglaubigten Vollmacht zu erfolgen.  

(7) Jede Mandatarin bzw. jeder Mandatar kann höchstens eine Stimme führen. Dies gilt auch für 
Ersatzmandatarinnen bzw. Ersatzmandatare. 

§ 8 Vorsitzführung bei Sitzungen 

(1) Die Leitung der Sitzungen der Universitätsvertretung obliegt der bzw. dem Vorsitzenden der 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt. 

(2) Die bzw. der Vorsitzende wird im Fall einer Verhinderung durch die erste Stellvertreterin bzw. 
den ersten Stellvertreter vertreten. Im Falle der Verhinderung der ersten Stellvertreterin bzw. des 
ersten Stellvertreters wird die bzw. der Vorsitzende durch die zweite Stellvertreterin bzw. den 
zweiten Stellvertreter vertreten. Sind die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter ebenso nicht 
anwesend, so übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Organs bis zum Erscheinen 
der bzw. des Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin bzw. eines Stellvertreters den Vorsitz. 

(3) Die bzw. der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Sie bzw. er erteilt das Wort 
und bringt die Anträge zur Abstimmung. 

§ 9 Sitzungsablauf 
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(1) Die Sitzung beginnt mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, dem Aufruf der 
Mitglieder sowie der Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

(2) Zur Gewährleistung des satzungsgemäßen Ablaufes der Sitzung stehen der bzw. dem Vorsit-
zenden folgende Mittel zur Verfügung: 

a)  der Verweis zur Sache, 

b)  die Erteilung eines Ordnungsrufes, 

c)  die Entziehung des Wortes (dies kann nur für den betreffenden Tagesordnungspunkt 
erfolgen, wenn die Maßnahmen gemäß § 9 Abs. 2 lit. a und b für den satzungsge-
mäßen Ablauf der Sitzung nicht ausreichend waren), 

d)  die Unterbrechung der Sitzung für bis zu 30 Minuten, jedoch höchstens zweimal pro 
Sitzung. 

(3) Pro Sitzung darf jede Fraktion zweimal eine Unterbrechung von jeweils maximal zehn Minu-
ten verlangen. 

(4) Eine Vertagung der Sitzung für die Dauer von zumindest zwölf, längstens jedoch 24 Stunden 
bedarf einer einfachen Mehrheit der Universitätsvertretung. Der Beschluss hat den Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme der Sitzung zu beinhalten. Zeiten unter § 4 Abs. 5 sind nicht einzurechnen. 

§ 10 Debatte 

(1) Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller des Tagesordnungspunktes erhält das Wort am 
Anfang der Debatte, die übrigen Redner bzw. Rednerinnen in der Reihenfolge der Wortmeldun-
gen. 

(2) Die Reihenfolge der vorgemerkten Rednerinnen bzw. Redner wird unterbrochen, wenn je-
mand das Wort zur Satzung verlangt, d.h. auf einen satzungswidrigen Verlauf der Sitzung auf-
merksam machen will. 

(3) Wer zur Berichtigung, d.h. um einen vorliegenden Irrtum aufzuklären, zur Antragstellung, 
oder zur Stellung einer Anfrage sprechen will, erhält das Wort, wenn die jeweilige Rednerin bzw. 
der jeweilige Redner ausgesprochen hat. Dies gilt nicht für Anträge gemäß § 10 Abs. 4. 

(4) Die Verhandlungen über einen Antrag und einen Tagesordnungspunkt werden unterbrochen, 
wenn jemand den Antrag stellt auf: 

a)  Vertagung des Gegenstandes, 

b)  Schluss der Rednerliste zu einem Tagesordnungspunkt, 

c)  Schluss der Debatte zu einem Antrag, 

d)  Schluss der Debatte zum Tagesordnungspunkt. 

(5) Über Anträge gemäß § 10 Abs. 4 lit. a bis c muss unverzüglich ohne weitere Wortmeldungen 
abgestimmt werden. Nur eine Contra-Rednerin bzw. ein Contra-Redner und die bzw. der Vorsit-
zende erhalten das Wort. Die Contra-Rednerin bzw. der Contra-Redner wird nach der Reihenfol-
ge des Einlangens der Wortmeldung durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden bestimmt. 
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(6) Wird ein Antrag auf Vertagung eines Gegenstandes angenommen, so muss dieser Tagesord-
nungspunkt verpflichtend in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen werden. 

(7) Bei Annahme eines Antrags auf Schluss der Rednerliste zu einem Tagesordnungspunkt erhal-
ten die auf der Rednerliste vorgemerkten Personen das Wort, Hinzufügungen zur Rednerliste 
sind nicht mehr möglich. Nach Abarbeitung der Rednerliste sind ausstehende Abstimmungen zu 
diesem Tagesordnungspunkt umgehend durchzuführen. 

(8) Bei Annahme eines Antrags auf Schluss der Debatte zu einem Antrag sind weitere Wortmel-
dungen nicht mehr zulässig. Das Wort behält nur, wer sich vor der Antragstellung zu Wort ge-
meldet hat. Die Wortmeldungen dürfen jedoch keine neuen Anträge beinhalten. Der bzw. dem 
Vorsitzenden und der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller steht auf Verlangen ein Schluss-
wort zu. Nach der letzten Wortmeldung hat die bzw. der Vorsitzende unverzüglich über den An-
trag abstimmen zu lassen. 

(9) Bei Annahme eines Antrags auf Schluss der Debatte zu einem Tagesordnungspunkt sind wei-
tere Wortmeldungen nicht mehr zulässig. Das Wort behält nur, wer sich vor der Antragstellung 
zu Wort gemeldet hat. Die Wortmeldungen dürfen jedoch keine neuen Anträge beinhalten. Der 
bzw. dem Vorsitzenden und der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller eines Antrages zum Ta-
gesordnungspunkt steht auf Verlangen ein Schlusswort zu. Nach der letzten Wortmeldung muss 
die bzw. der Vorsitzende unverzüglich über noch offene Anträge zum Tagesordnungspunkt in der 
Reihenfolge gemäß § 11 Abs. 4 abstimmen lassen. 

(10) Die Redezeit beträgt grundsätzlich maximal fünf Minuten pro Wortmeldung, abweichende 
Regelungen können von der Universitätsvertretung mit einfacher Mehrheit getroffen werden. 

(11) Jede Mandatarin bzw. jeder Mandatar hat das Recht, schriftliche Protokollierungen ihrer 
bzw. seiner eigenen Wortmeldung zu verlangen. 

§ 11 Anträge 

(1) Anträge werden unterschieden in: 

a)  Hauptanträge, 

b)  Gegenanträge, 

c)  Zusatzanträge, 

d)  Anträge auf Vertagung des Gegenstandes. 

(2) Zu jedem Tagesordnungspunkt dürfen jene Personen einen Antrag stellen, die dazu laut Sat-
zung und HSG 1998 berechtigt sind. Der Zusatzantrag ist ein Antrag, der einen Antrag zum je-
weiligen Tagesordnungspunkt erweitert oder beschränkt.  

(3) Zu einem Tagesordnungspunkt können mehrere Hauptanträge bzw. Zusatzanträge gestellt 
werden.  

(4) Bei Vorlage mehrerer Anträge hat die Vorsitzende oder der Vorsitzende bei der Abstimmung 
wie folgt vorzugehen:  
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a)  Der Hauptantrag ist vor dem Zusatzantrag, der Gegenantrag vor dem Antrag, gegen 
den er sich richtet, abzustimmen. Durch Annahme des Gegenantrages sind der 
Hauptantrag sowie etwaige sich auf den Hauptantrag beziehende Zusatzanträge ge-
fallen. Bei Ablehnung des Gegenantrages ist über den Hauptantrag abzustimmen.  

b)  Ein Zusatzantrag ist nur abzustimmen, wenn der Haupt- bzw. Gegenantrag, auf den 
sich der Zusatzantrag bezieht, angenommen wurde.  

c)  Die Reihung der Anträge richtet sich nach dem Zeitpunkt des Einbringens des jewei-
ligen Hauptantrags.  

d)  Gegen- und Zusatzanträge richten sich bei der Abstimmungsreihenfolge nach dem 
Platz, den der Hauptantrag, auf den sie sich beziehen, einnimmt.  

e)  Über den Antrag auf Vertagung des Gegenstandes ist immer zuerst abzustimmen.  

(5) Anträge mit gleichem Inhalt sind nur einmal pro Sitzung zulässig.  

(6) Der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller steht nach Schluss der Rednerliste ein Schluss-
wort zu.  

(7) Jede Antragstellerin bzw. jeder Antragsteller kann ihren bzw. seinen Antrag vor der Abstim-
mung jederzeit zurückziehen.  

(8) Die wichtigsten von der Universitätsvertretung gefassten Beschlüsse sind in geeigneter Form 
den Mitgliedern der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt 
bekannt zu machen.  

§ 12 Abstimmungsgrundsätze  

(1) Soweit im HSG nichts anderes bestimmt ist, ist für einen Beschluss der Universitätsvertre-
tung die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 
Diesfalls gilt ein Antrag als angenommen, wenn er die einfache Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erlangt hat. Eine Stimmenthaltung gilt als nicht abgegebene Stimme.  

(2) Grundsätzlich erfolgt die Abstimmung offen durch ein Handzeichen der stimmberechtigten 
Mandatarinnen und Mandatare.  

(3) Auf Verlangen einer Mandatarin bzw. eines Mandatars ist eine geheime schriftliche Abstim-
mung durchzuführen. Die Mandatarinnen und Mandatare werden namentlich aufgerufen und 
haben den Stimmzettel in die Urne zu legen. Wahlen sind immer schriftlich und geheim durch-
zuführen. Stimmzettel, auf denen die Absicht der Mandatarin bzw. des Mandatars nicht eindeu-
tig erkennbar ist, sind als ungültig zu qualifizieren.  

(4) Eine Stimme ist ungültig, wenn sie von einer nicht stimmberechtigten Person oder nach 
Schluss der Abstimmung abgegeben wurde. In diesem Fall ist die Abstimmung zu wiederholen. 

(5) Wahl und Abwahl der bzw. des Vorsitzenden sowie deren bzw. dessen Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter erfolgen nach den Vorgaben des § 24 HSG 1998.  

§ 13 Sitzungsprotokolle  
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(1) Über jede Sitzung der Universitätsvertretung ist ein Protokoll anzufertigen.  

(2) Das Sitzungsprotokoll hat jedenfalls Tagesordnung, Ort, Datum, Beginn und Ende der Sitzung, 
die Namen der anwesenden bzw. nicht anwesenden Mitglieder zu enthalten, die gestellten An-
träge und die Beschlüsse, das Ergebnis der Abstimmungen mit den Stimmenverhältnissen sowie 
den Verlauf der Sitzung in wesentlichen Belangen wiederzugeben.  

(3) Protokollierungen gemäß § 10 Abs. 11 sind ins Protokoll aufzunehmen.  

(4) Die bzw. der Vorsitzende hat zu jeder Sitzung der Universitätsvertretung ein geeignetes Auf-
zeichnungsgerät mitzuführen. Auf Verlangen eines Mitglieds der Universitätsvertretung ist eine 
Tonaufzeichnung anzufertigen. Diese muss im ÖH-Sekretariat sechs Monate aufbewahrt werden 
und ist für alle Mitglieder der Organe der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Uni-
versität Klagenfurt zugänglich. Teile der Sitzung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattge-
funden haben oder die vertrauliche Inhalte haben, dürfen nur die Mitglieder der Universitätsver-
tretung anhören. Die Tonaufzeichnung darf nur in den Räumlichkeiten der Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt angehört werden.  

(5) Das Protokoll ist innerhalb von 14 Tagen anzufertigen, von der bzw. dem Vorsitzenden und 
der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer zu unterfertigen und danach unverzüglich den Mit-
gliedern der Universitätsvertretung zuzusenden. Ein allfälliger Widerspruch gegen das Protokoll 
ist in der nächsten Sitzung der Universitätsvertretung zu behandeln.  

(6) Die Protokolle der Universitätsvertretung sind binnen 14 Tagen nach Beschlussfassung dem 
zuständigen Bundesministerium unaufgefordert vorzulegen, das die Beschlüsse auf ihre Recht-
mäßigkeit hin überprüft.  

(7) Jene Person, die die Sitzung leitet, ist von der Protokollführung ausgeschlossen.  

(8) Genehmigte Protokolle sind im Internet auf der offiziellen Seite der Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt zu veröffentlichen. Hiervon ausgenommen sind 
Teile der Sitzung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben oder die vertrau-
liche Inhalte haben.  

§ 14 Vorsitzende der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Klagen-
furt  

(1) Die Universitätsvertretung wählt für die Funktionsperiode aus ihrer Mitte eine Vorsitzende 
bzw. einen Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. 

(2) Die bzw. der Vorsitzende der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität 
Klagenfurt vertritt die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft nach außen. Er bzw. sie hat für 
die Durchführung der Beschlüsse des jeweiligen Organs der Universitätsvertretung und für die 
Erledigung der laufenden Geschäfte zu sorgen. Die bzw. der Vorsitzende, die stellvertretenden 
Vorsitzenden und die Referentinnen und Referenten sind im Rahmen ihrer Arbeit an die Be-
schlüsse der Universitätsvertretung gebunden.  

(3) Die bzw. der Vorsitzende wird im Falle der Verhinderung durch die erste Stellvertreterin bzw. 
den ersten Stellvertreter vertreten. Im Falle der Verhinderung der ersten Stellvertreterin bzw. des 
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ersten Stellvertreters wird die bzw. der Vorsitzende durch die zweite Stellvertreterin bzw. den 
zweiten Stellvertreter vertreten.  

(4) Sind die bzw. der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden dauernd verhindert, so 
hat das an Studienjahren älteste Mitglied, bei gleichem Studienalter das an Lebensjahren ältere 
Mitglied der Universitätsvertretung die Funktion der bzw. des geschäftsführenden Vorsitzenden 
zu übernehmen.  

(5) Die bzw. der Vorsitzende ist für die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Univer-
sität Klagenfurt zeichnungsberechtigt. Sie bzw. er führt das Dienstsiegel. Bei Rücktritt oder Ab-
wahl der bzw. des Vorsitzenden führt die jeweils befugte Vertretung bis zur Neuwahl der bzw. 
des Vorsitzenden die Geschäfte.  

(6) Spätestens 14 Tage nach dem Rücktritt oder nach Eintritt der dauernden Verhinderung der 
bzw. des Vorsitzenden muss eine ordentliche Sitzung einberufen werden, die den Tagesord-
nungspunkt „Wahl der bzw. des Vorsitzenden“ enthält.  

(7) Der bzw. dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der Verwaltungseinrichtungen und die Koor-
dination der Tätigkeit aller Organe der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft. Insbesondere 
obliegt ihr bzw. ihm die Erlassung einheitlicher Dienst- und Gebarungsordnungen sowie die Zu-
teilung von Räumlichkeiten für den Geschäftsbetrieb.  

(8) Die Einstellung von Angestellten bedarf eines Beschluss der Universitätsvertretung sowie der 
Genehmigung der Kontrollkommission. Die Zuteilung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen bzw. Mit-
arbeiter zu den Referaten erfolgt durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden. Sie bzw. er 
schlägt die Referentinnen bzw. Referenten der Universitätsvertretung zur Bestellung vor.  

(9) Die bzw. der Vorsitzende ist befugt, Referentinnen bzw. Referenten, die ihr Referat vernach-
lässigen oder auftragswidrig handeln, einstweilen vom Dienst zu suspendieren und die Angele-
genheit der Universitätsvertretung vorzulegen. Diese Sitzung hat spätestens 14 Tage nach der 
Suspendierung zu erfolgen. Wird die suspendierte Referentin bzw. der suspendierte Referent von 
der Universitätsvertretung nicht abgewählt, so gilt die Suspendierung als aufgehoben. Eine Sus-
pendierung kann nicht mehrmals wegen derselben Angelegenheit erfolgen.  

(10) Der Zeitraum der Verantwortlichkeit der bzw. des Vorsitzenden erlischt mit dem Ablauf der 
Funktionsperiode bzw. mit dem Tag ihres bzw. seines Rücktritts oder ihrer bzw. seiner Abwahl. 

§ 15 Referate  

(1) Zur Erledigung der gesetzlichen Aufgaben der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
sind Referate für nachstehende Angelegenheiten bei der Universitätsvertretung eingerichtet:  

a)  Referat für Bildungspolitik (Bildungspolitisches Referat)  

b)  Referat für Sozialpolitik (Sozialreferat)  

c)  Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten (Wirtschaftsreferat)  

d)  Referat für ausländische Studierende (Ausländerinnenreferat)  

e)  Referat für Berufstätige, ältere Studierende und Studikids (Berufstätigenreferat)  
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f)  Referat für Frauen- und Gleichbehandlungsfragen (Frauenreferat)  

g)  Referat für Gesellschaftspolitik, Menschenrechte und Ökologie (Gesellschaftspoliti-
sches Referat)  

h)  Referat für internationale Angelegenheiten (Entrée)  

i)  Referat für kulturelle Angelegenheiten (Kulturreferat)  

j)  Referat für Medien-, Öffentlichkeitsarbeit und Information (Informationsreferat)  

k)  Referat für Skriptenwesen und Serviceleistungen (Skriptenreferat)  

l)  Referat für Sport und Gesundheit (Sportreferat)  

m)  Referat für Queer und alternative Lebensbeziehungen (Queer-Referat)  

(2) Die Referate stehen unter Leitung von Referentinnen bzw. Referenten, die aufgrund einer 
öffentlichen Ausschreibung von der Universitätsvertretung gewählt werden. Sämtliche Bewer-
bungen müssen von der Universitätsvertretung behandelt werden. Bis zur Wahl der Referentin-
nen und Referenten durch die Universitätsvertretung können von der bzw. dem Vorsitzenden 
entsprechend qualifizierte Personen mit der Leitung der Referate betraut werden. Diese vorläufi-
ge Betrauung darf sich nicht über einen längeren Zeitpunkt als acht Lehrveranstaltungswochen 
erstrecken. Eine weitere vorläufige Einsetzung bedarf der Genehmigung durch die Universitäts-
vertretung.  

(3) Den Referentinnen bzw. Referenten können im Hinblick auf den Umfang ihrer Aufgaben von 
der bzw. dem Vorsitzenden Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeiter sowie Angestellte zur Un-
terstützung beigegeben werden. Werden über den Budgetvoranschlag hinaus weitere Sachbear-
beiterinnen bzw. Sachbearbeiter eingesetzt, die das Budget mehr als vorgesehen belasten, so 
müssen diese erst durch die Universitätsvertretung genehmigt werden.  

(4) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 können entsprechend qualifizierte Angestellte 
auf Vorschlag der bzw. des Vorsitzenden durch die Universitätsvertretung mit der Leitung eines 
Referats betraut werden. Diese haben die Interessen der Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaft an der Universität Klagenfurt nach besten Kräften und uneigennützig wahrzunehmen. 
Angestellte sind nicht Studierendenvertreterinnen bzw. Studierendenvertreter im Sinne des § 21 
HSG 1998. 

(5) Die Referentinnen bzw. Referenten haben bei der Gestaltung ihrer Arbeit die Richtlinien und 
Weisungen, die sie von der bzw. dem Vorsitzenden erhalten, und die Beschlüsse der Universi-
tätsvertretung einzuhalten. Dies gilt auch für Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, diese 
sind darüber hinaus auch der jeweiligen Referentin bzw. dem jeweiligen Referenten weisungs-
gebunden.  

(6) Die Referentinnen bzw. Referenten haben der bzw. dem Vorsitzenden zumindest einmal mo-
natlich schriftlich Bericht zu erstatten. Wenigstens einmal im Semester hat jede Referentin bzw. 
jeder Referent der Universitätsvertretung einen schriftlichen Bericht und einen Arbeitsplan für 
das kommende Semester vorzulegen.  

(7) Der Zeitraum der Verantwortlichkeit der Referentinnen bzw. Referenten beginnt mit der 
Wahl durch die Universitätsvertretung und endet mit Ablauf der Funktionsperiode oder dem Tag 
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des Rücktritts bzw. der Abwahl. Eine vorzeitige Abwahl ist mit einer Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen möglich.  

(8) Treten Referentinnen bzw. Referenten im Namen der Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaft an der Universität Klagenfurt mit juristischen oder physischen Personen in Verhandlun-
gen, so haben sie der bzw. dem Vorsitzenden hierüber unverzüglich zu berichten.  

§ 16 Prüfungsrecht der Mandatarinnen und Mandatare der Universitätsvertretung  

(1) Die Mandatarinnen und Mandatare sind berechtigt, bei Sitzungen der Universitätsvertretung 
und während der Dienststunden von der bzw. dem Vorsitzenden Auskünfte über alle Fragen, die 
die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt betreffen, zu ver-
langen. Diese Regelung gilt auch bezüglich der Referentinnen bzw. Referenten.  

(2) Ist eine sofortige mündliche Auskunftserteilung nicht möglich, so haben die bzw. der Vorsit-
zende oder die Referentinnen bzw. Referenten die Auskunft binnen 14 Tagen auf schriftlichem 
Wege zu erteilen.  

(3) Die Mandatarinnen und Mandatare der Universitätsvertretung sind berechtigt, in die schrift-
lichen Unterlagen der Universitätsvertretung Einsicht zu nehmen und davon Abschriften (Foto-
kopien) zu erhalten. Die Einsichtnahme ist auf die Öffnungszeiten des ÖH-Sekretariats be-
schränkt. Die Abschriften (Fotokopien) müssen vertraulich behandelt werden und dürfen nicht 
an Dritte weitergegeben werden. Richtlinien bezüglich der Handhabung werden durch die Uni-
versitätsvertretung beschlossen.  

§ 17 Studienvertretungen  

(1) Die § 4 bis 13 und 16 mit Ausnahme des § 7 Abs. 5 und 6 sowie § 13 Abs. 4 gelten sinnge-
mäß für die Studienvertretungen. Dabei tritt an die Stelle der zuständigen Bundesministerin 
bzw. des zuständigen Bundesministers die Rektorin bzw. der Rektor. 

(2) Abweichend von § 6 Abs. 2 hat jede Tagesordnung einer Sitzung einer Studienvertretung 
mindestens die nachstehenden Punkte zu enthalten:  

1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung  

2.  Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit  

3.  Wahl einer Schriftführerin bzw. eines Schriftführers  

4.  Genehmigung der Tagesordnung  

5.  Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung  

6.  Bericht der bzw. des Vorsitzenden  

7.  Allfälliges  

(3) Abweichend von § 5 Abs. 1 und 2 gilt für ordentliche Sitzungen der Studienvertretungen eine 
Einladungsfrist von sieben Tagen und für außerordentliche Sitzungen eine Einladungsfrist von 
drei Tagen.  
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(4) Die in § 18 HSG 1998 angeführten Aufgaben der Studienvertretungen umfassen insbesonde-
re auch die Nominierung von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern in die Cur-
ricular-, Berufungs- und Habilitationskommissionen gemäß den Bestimmungen der Satzung der 
Universität Klagenfurt. Die Entsendung und Abberufung hat gemäß §18 Z 2 HSG 1998 durch die 
Universitätsvertretung zu erfolgen. Die Universitätsvertretung ist dabei an die Nominierungen 
der Studienvertretungen gebunden und es ist für jedes Organ über einen Gesamtvorschlag abzu-
stimmen. 

(5) Die Entsendung und Abberufung von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern 
in die Institutskonferenzen und Organisationseinheits-Konferenzen (OE-Konferenzen) gemäß den 
Bestimmungen der Satzung der Universität Klagenfurt erfolgt durch die Studienvertretungen, 
wenn die Durchführung der jeweiligen Studienrichtung überwiegend vom betreffenden Institut 
besorgt wird. Ist eine Institutskonferenz oder OE-Konferenz nicht eindeutig einer Studienvertre-
tung zuzuordnen, so erfolgt die Entsendung der Studierendenvertreterinnen und Studierenden-
vertreter durch die Universitätsvertretung. Abweichend hiervon kann die Universitätsvertretung 
mit Zweidrittelmehrheit eine Aufteilung der Entsendungsplätze auf bis zu drei Studienvertretun-
gen beschließen. Diese Aufteilung ist als Anhang 1 und Anhang 2 der Satzung zu veröffentli-
chen. 

§ 18 Urabstimmungen  

(1) Die Universitätsvertretung kann für ihren Wirkungsbereich mit Zweidrittelmehrheit die Ab-
haltung einer Urabstimmung beschließen. Insbesondere muss die Dauer, der Termin und die ge-
naue Formulierung der abzustimmenden Fragen beschlossen werden.  

(2) Das Ergebnis einer Urabstimmung ist für die Universitätsvertretung bindend, wenn das Aus-
maß der Beteiligung an der Urabstimmung mindestens zwei Drittel des Ausmaßes der Beteili-
gung bei der letzten Wahl der Universitätsvertretung erreicht.  

(3) Ergebnisse von Urabstimmungen gelten grundsätzlich bis zu ihrer Aufhebung oder Änderung 
durch eine weitere Urabstimmung. Die Universitätsvertretung kann Ergebnisse von Urabstim-
mungen mit Zweidrittelmehrheit aufheben oder abändern.  

(4) Für Urabstimmungen gemäß § 50 HSG 1998 ist die Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaftswahlordnung sinngemäß anzuwenden. Für die organisatorische Durchführung einer Ur-
abstimmung gleichzeitig mit einer Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahl ist die 
Wahlkommission der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt (§ 
50 Abs. 5 HSG 1998) zuständig, zu einem anderen Zeitpunkt tritt an die Stelle der Wahlkommis-
sion die Universitätsvertretung.  

(5) Die Abstimmung muss unter Angabe des Termins und der abzustimmenden Fragen in den 
offiziellen Medien der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt 
bekannt gemacht werden. Zwischen dem Termin der Bekanntmachung und der Abstimmung 
haben zumindest zwei Wochen zu liegen. Vorlesungsfreie Zeiten hemmen den Ablauf der Min-
destfrist. 

(6) Jede abzustimmende Frage muss mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sein.  
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§ 19 Änderung und Inkrafttreten der Satzung  

(1) Eine Änderung bzw. Ergänzung der Satzung erfordert eine Zweidrittelmehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen.  

(2) Eine Änderung bzw. Ergänzung der Satzung kann nur in einer Sitzung der Universitätsvertre-
tung vorgenommen werden, für die sie als eigener Tagesordnungspunkt zusammen mit der vor-
geschlagenen Änderung zumindest 14 Tage vor der Sitzung den Mitgliedern nachweislich zuge-
leitet wurde.  

(3) Änderungen bzw. Ergänzungen der Satzung treten jeweils mit dem auf den Tag des Be-
schlusses folgenden Datum in Kraft. 
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Anhang 1 

Die Entsendung in die Institutskonferenzen gemäß § 17 Abs. 5 der Satzung der Hochschülerin-
nen- und Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt erfolgt nach der unten angeführten 
Aufteilung durch die Studienvertretung, für die Studierenden der jeweils angeführten Studien-
richtung zuletzt wahlberechtigt waren bzw. der Universitätsvertretung, wenn angeführt oder 
keine Studienvertretung für die angeführte Studienrichtung gewählt wurde. Bei aufgeteilten 
Entsendungen steht die Anzahl der Plätze bzw. die Art der Aufteilung in Klammer. 

 

Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung  

1. Institutskonferenz Unterrichts- und Schulentwicklung 

 Universitätsvertretung 

2. Institutskonferenz Soziale Ökologie 

 Sozial- und Humanökologie 

3. Institutskonferenz Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung 

 Universitätsvertretung 

4. Institutskonferenz Didaktik der Mathematik 

 Unterrichtsfach Mathematik 

5. Institutskonferenz Technik- und Wissenschaftsforschung 

 Universitätsvertretung 

6. Institutskonferenz Interventionsforschung und kulturelle Nachhaltigkeit 

 Universitätsvertretung 

 

Fakultät für Kulturwissenschaften  

7. Institut für Kultur-, Literatur- und Musikwissenschaft  

 Angewandte Musikwissenschaft (1) 

 Angewandte Kulturwissenschaften (alle weiteren) 

8. Institut für Anglistik und Amerikanistik  

 Unterrichtsfach Englisch (1) 

 Anglistik und Amerikanistik (alle weiteren) 

9. Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung  

 Pädagogik 

10. Institut für Germanistik  

 Unterrichtsfach Deutsch (1) 
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 Germanistik (alle weiteren) 

11. Institut für Geschichte  

 Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung (1) 

 Geschichte (alle weiteren) 

12. Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft  

 Publizistik und Kommunikationswissenschaft 

13. Institut für Philosophie  

 Philosophie 

14. Institut für Psychologie  

 Psychologie 

15. Institut für Romanistik 

 Unterrichtsfach Italienisch, Französisch (1) 

 Romanistik (alle weiteren) 

16. Institut für Sprachwissenschaft und Computerlinguistik  

 Germanistik (1) 

 Informatik (1) 

17. Institut für Slawistik 

 Unterrichtsfach Slowenisch (1)  

 Slawistik (alle weiteren) 

 

Fakultät für Technische Wissenschaften  

18. Institut für Angewandte Informatik (Applied Informatics) 

 Informationsmanagement (1) 

 Informatik (alle weiteren) 

19. Institut für Mathematik (Mathematics)  

 Unterrichtsfach Mathematik (1) 

 Technische Mathematik (alle weiteren) 

20. Institut für Informatik-Systeme (Informatics Systems)  

 Unterrichtsfach Informatik und Informatikmanagement (1) 

 Informationstechnik (1) 

 Informatik (alle weiteren) 
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21. Institut für Informationstechnologie (Information Technology)  

 Informationstechnik (1) 

 Informatik (alle weiteren) 

22. Institut für Intelligente Systemtechnologien (Smart System Technologies)  

 Informationstechnik 

23. Institut für Statistik (Statistics)  

 Technische Mathematik 

24. Institut für Vernetzte und Eingebettete Systeme (Networked and Embedded Systems)  

 Informationstechnik 

 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  

25. Institut für Geographie und Regionalforschung  

 Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde (1) 

 Geographie (alle weiteren) 

26. Institut für Rechtswissenschaft  

 Angewandte Betriebswirtschaft (1) 

 Wirtschaft und Recht (alle weiteren) 

27. Institut für Soziologie  

 Universitätsvertretung 

28. Institut für Unternehmensführung  

 Wirtschaft und Recht (1) 

 Informationsmanagement (1, bei drei oder mehr Plätzen in der Kommission) 

 Angewandte Betriebswirtschaft (alle weiteren) 

29. Institut für Finanzmanagement  

 Wirtschaft und Recht (1) 

 Angewandte Betriebswirtschaft (alle weiteren) 

30. Institut für Volkswirtschaftslehre 

 Wirtschaft und Recht (1) 

 Angewandte Betriebswirtschaft (alle weiteren) 
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Anhang 2 

Die Entsendung in die Organisationseinheits-Konferenzen gemäß § 17 Abs. 5 der Satzung der 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Klagenfurt erfolgt nach der unten 
angeführten Aufteilung durch die Studienvertretung, für die Studierenden der jeweils angeführ-
ten Studienrichtung zuletzt wahlberechtigt waren bzw. der Universitätsvertretung, wenn ange-
führt oder keine Studienvertretung für die angeführte Studienrichtung gewählt wurde. Bei auf-
geteilten Entsendungen steht die Anzahl der Plätze bzw. die Art der Aufteilung in Klammer. 

 

Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung  

1. OE–Konferenz Organisationsentwicklung und Gruppendynamik 

 Universitätsvertretung 

2. OE–Konferenz Palliative Care und OrganisationsEthik 

 Universitätsvertretung 

3. OE–Konferenz Stadt, Region und räumliche Entwicklung 

 Universitätsvertretung 

 

Fakultät für Kulturwissenschaften  

4. OE–Konferenz Friedensforschung und Friedenspädagogik 

 Universitätsvertretung 

5. OE–Konferenz Deutschdidaktik 

 Unterrichtsfach Deutsch 

 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  

6. OE–Konferenz Öffentliche Betriebswirtschaftslehre  

 Wirtschaft und Recht (1) 

 Angewandte Betriebswirtschaft (alle weiteren) 

7. OE–Konferenz Innovationsmanagement und Unternehmensgründung  

 Wirtschaft und Recht (1) 

 Angewandte Betriebswirtschaft (alle weiteren) 

8. OE–Konferenz Produktions-, Logistik- und Umweltmanagement  

 Wirtschaft und Recht (1) 

 Angewandte Betriebswirtschaft (alle weiteren) 
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Besondere Universitäre Einrichtungen  

9. OE–Konferenz Industriestiftungsinstitut eBusiness (biztec)  

 Universitätsvertretung 

10. OE–Konferenz Robert Musil-Institut für Literaturforschung – Kärntner Literaturarchiv  

 Universitätsvertretung 

11. OE–Konferenz SchreibCenter (SC)  

 Universitätsvertretung 

12. OE–Konferenz Universitätskulturzentrum UNIKUM  

 Universitätsvertretung 

13. OE–Konferenz Zentrum für Evaluation und Forschungsberatung (ZEF)  

 Universitätsvertretung 

14. OE–Konferenz Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien (ZFG)  

 Universitätsvertretung 

15. OE–Konferenz Zentrum für Gebärdensprache u. Hörbehindertenkommunikation (ZGH)  

 Universitätsvertretung 

 


